
Mit dem am 19. September mit
der Mehrheit des Thüringer Land-
tags verabschiedeten Gesetz über
die Aufgaben und Befugnisse der
Thüringer Polizei setzt die
CDU/SPD-Koalition den im Jahr
2001 forcierten Grundrechtsabbau
im Sicherheitsbereich fort, der viel-
fach durch die obersten Gerichte
korrigiert werden musste. 

„Mit dem Gesetz wird die Polizei mit
quasi geheimdienstlichen Befugnissen
bevorratet, die es ihr erlauben, ohne
Straftatverdacht, also aufgrund reiner
Vermutungen und Verdächtigungen, in
der Privatsphäre zu lauschen, zu spä-
hen, sich auf Computern mit Staatstro-
janern einzunisten oder Spitzel sowie
verdeckte Ermittler im sozialen Umfeld
zu platzieren. Die Thüringer Koalition
kann nun endgültig nicht mehr für sich
in Anspruch nehmen, für eine bürger-
rechtsorientierte Politik zu stehen.
CDU und SPD haben wieder einmal be-
wiesen, dass sie Grundrechte bereit-
willig für mehr staatliche Überwachung
opfern“, sagte die Innenexpertin der
Fraktion DIE LINKE, Martina Renner,
nach der Parlamentsabstimmung.

In der Debatte hatte die Abgeordn-
nete auf die Anhörung zum Gesetzent-
wurf im Innenausschuss verwiesen:
„Wir hatten verschiedene Experten ein-
geladen und überwiegend gab es zwei
Befunde. Erstens, im Gesetz sind hand-
werkliche Fehler. Es ist auch davon ge-
sprochen worden, einiges sei mit hei-
ßer Nadel gestrickt. Aber viel schwer-

wiegender war die Feststellung, dass
immer noch Teile des Gesetzes verfas-
sungswidrig sind und dass möglicher-
weise bei einer neuerlichen Überprü-
fung vor dem Verfassungsgericht diese
Regelungen nicht zu halten sein wer-
den. 

Allein diese Feststellung hätte dazu
ausgereicht, innezuhalten im Innen-
ausschuss und tatsächlich eine zeitlich
angemessene und inhaltlich auch fun-
dierte Beratung durch die Fraktionen
durchzuführen.“ Dies sei aber mit der
Ausschussmehrheit verhindert wor-
den, so Martina Renner weiter.

Schwere Grundrechtseingriffe 
auf Grundlage von Mutmaßungen

„Die verfassungsrechtlichen Beden-
ken beziehen sich auf den Kernbe-
reichsschutz, also den Bereich der un-
mittelbaren privaten Lebensgestal-
tung, auf den Schutz von Berufsge-
heimnisträgern und auf die Rechte von
Betroffenen von Polizeimaßnahmen“,
hatte die LINKE Innenpolitikerin im
Landtag betont. Im Zentrum der Anhö-
rung habe die Frage gestanden, „ob die
Befugnisse zur verdeckten Datener-
mittlung im Bereich des Gefahrenab-
wehrrechts überhaupt notwendig sind
(...) Für uns steht fest, der Verdacht,
dass hier in Zukunft schwere Grund-
rechtseingriffe auf der Grundlage von
Mutmaßungen und Verdächtigungen
ermöglicht werden sollen, wurde für
uns erhärtet“. Martina Renner hatte es
in ihrer Pressemitteilung nach dem

Landtagsbeschluss als „unfassbar“ be-
zeichnet, dass der Gesetzgeber auf-
grund einer Verfassungsgerichtsent-
scheidung ein Gesetz verabschiedet,
zu dem aber Rechtsexperten erhebli-
che verfassungsrechtliche Bedenken
geäußert haben. 

Für DIE LINKE ist ebenso wenig
nachzuvollziehen, dass sich das Parla-
ment notwendigen Veränderungen im
Polizeiaufgabengesetz verweigert hat:
„Kennzeichnungspflicht von Polizeibe-
amten, Stärkung der parlamentari-
schen Kontrolle, Stärkung der Rechte
von denjenigen, die von polizeilichen
Maßnahmen betroffen sind - das wären
notwendige Änderungen gewesen, die
anstelle der quasi schrankenlosen Ein-
griffsbefugnisse hätten verankert wer-
den müssen“, unterstrich die Abgeord-
nete und verwies auf den von der
Linksfraktion vorgelegten umfassen-
den Änderungsantrag für ein bürger-
rechtsfreundliches, verfassungskon-
formes Polizeiaufgabengesetz, das  ei-
ne transparente und öffentlich kontrol-
lierte Polizei ermöglicht.

Die LINKE will mit Blick auf eine bür-
gernahe Polizei die Stärkung der Trans-
parenz und der Kontrolle polizeilichen
Handelns über die Einrichtung einer
Polizeibeschwerdestelle erreichen.
„Wir brauchen eine parlamentarische
und damit öffentliche Kontrolle polizei-
lichen Handelns durch einen Polizei-
ausschuss im Landtag, insbesondere
was den Einsatz nachrichtendienstli-
cher Mittel durch die Polzei angeht“,
sagte Martina Renner in der Debatte.

des Arbeitsmarktes ausruht. Dies wi-
derspricht aber der Thüringer Landes-
verfassung, denn dort ist festgelegt,
dass es Ziel einer guten Landespolitik
ist, jedem die Möglichkeit zu schaffen,
„seinen Lebensunterhalt durch frei ge-
wählte und dauerhafte Arbeit in Thürin-
gen zu verdienen. Zur Verwirklichung
dieses Staatsziels ergreifen das Land
und seine Gebietskörperschaften ins-
besondere Maßnahmen der Wirt-
schafts- und Arbeitsförderung, der be-
ruflichen Weiterbildung und der Um-
schulung“. 

Ina Leukefeld fordert: „Auch im 20.
Jahr der Landesverfassung sind wir da-
von noch weit entfernt. Ich erwarte
von der Landesregierung ein ent-
schlossenes Vorgehen statt entspann-
tes Zurücklehnen!“

Thüringen eine berufliche Qualifikati-
on. Dies liegt deutlich über dem Bun-
desschnitt, wo nicht einmal jeder Zwei-
te entsprechende Voraussetzungen
mitbringt. Dennoch sind Langzeiter-
werbslose in Thüringen deutlich abge-
hängt auf dem hiesigen Arbeitsmarkt:
Seit Januar diesen Jahres ist ihre antei-
lige Quote an allen Erwerbslosen von
circa 30 auf 35 Prozent gestiegen.

„Neue Initiativen seitens der Landes-
regierung, die das Problem der Lang-
zeitarbeitslosigkeit effektiv angehen
und, sofern notwendig, auf zielgerich-
tete Nachqualifikation setzen, vermis-
se ich derzeit. So gibt es eine Vielzahl
von Pilotprojekten, aber keine rich-
tungsweisende Strategie. Vielmehr
scheint es so, als ob sich die Landesre-
gierung auf den formal guten Zahlen

Zwei Studien, die jetzt veröffent-
licht wurden, lassen Fragen an den
stets bemühten Fachkräftemangel
entstehen. Eine Untersuchung der
TU Ilmenau weist auf mangelndes
Engagement Thüringer Unterneh-
men bei der Sicherung von Fach-
kräften hin, zugleich belegt eine Stu-
die der Bundesagentur für Arbeit
das hohe Qualifikationsniveau Thü-
ringer Langzeitarbeitsloser. 

Dazu erklärte MdL Ina Leukefeld:
„Statt ständiger Klagen über Abwan-
derung brauchen wir gute Löhne für
alle Beschäftigten und Offenheit in
den Unternehmen auch für Men-
schen mit gebrochener Erwerbsbio-
grafie.“ Gemäß den Zahlen der Bun-
desagentur haben mehr als drei
Viertel der Langzeitarbeitslosen in

Erhebliche verfassungs-
rechtliche Bedenken

Steigende Quote Langzeitarbeitsloser

Eine Diffamierungskampagne der
Thüringer NPD gegen mich kommt
der extrem rechten Partei jetzt teu-
er zu stehen. Sie hatten behauptet,
dass ich in Verbindung mit einer
Auseinandersetzung gegen NPD-
Wahlhelfer Anfang September in
Bad Blankenburg gestanden habe
bzw. Morgenstern schwingende
Übeltäter rekrutiert haben könnte.
Nach der Auslobung eines „Kopf-
geldes“ in Höhe von 500 Euro
durch die NPD war es anschließend
zu Drohungen und Gewaltaufrufen
gegen mich und Neonazi-Gegner im
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ge-
kommen. 

Das Landgericht Gera hat nun ei-
ne einstweilige Verfügung erlassen,
die es der NPD Thüringen verbietet,
entsprechende Unterstellungen
wörtlich oder sinngemäß zu verbrei-
ten. Für jeden Fall der Zuwider-
handlung droht das Gericht die Ver-
hängung eines Ordnungsgeldes von
bis zu 250.000 Euro an. Da die NPD
die Verleumdungen innerhalb der
rechten Szene weiterverbreitete
und parteieigene Publikationen die-
se reproduzierten, erging durch das
Landgericht Gera eine weitere
wortgleiche einstweilige Verfügung
gegen die Zeitschrift „Deutsche
Stimme“, vertreten durch den NPD-
Bundesvorstand. Zudem wurden
ein halbes Dutzend weitere NPD-
Verbände und -Gruppierungen an-
waltlich abgemahnt, da diese wei-
terhin den Ursprungstext vom Thü-
ringer Landesverband verbreiteten.
Sämtliche Kosten für Anwälte, Ge-
richt und Auslagen hat nun die NPD
zu tragen. Parallel wurde außerdem
eine Anzeige wegen der Drohungen
mehrerer NPD-Anhänger bei der
Staatsanwaltschaft Gera einge-
reicht.

Wir lassen uns weder durch die
Aussetzung von Kopfgeldern bedro-
hen, noch durch Gewaltaufrufe von
NPD-Anhängern einschüchtern. Wir
treten der rassistischen Hetzkam-
pagne entgegen und stellen uns an
die Seite der jüdischen Mitbürgerin-
nen und Mitbürger, der Muslime,
Sinti und Roma sowie Asylsuchen-
den, die in diesen Wochen massiv
rassistisch angefeindet wurden.
„Die NPD kommt - WIR SIND AUCH
DA“, lautet eine Losung des Jenaer
Bündnisses  gegen den rassisti-
schen Wahlkampf der NPD. Ein Teil
der Kosten aus dem Rechtsstreit,
den die NPD nun vollständig zahlen
muss, kommt übrigens einem ge-
meinnützigen Verein für die Rechte
von Sinti und Roma zu Gute.

Gegen rassistische
Hetzkampagne

von Katharina König
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